
genossenschaftliches ...

tuierte Personalitätsprinzip beruht 
auf dem staatsrechtlichen Grundsatz, 
daß die verfassungsmäßigen Rechte 
und Pflichten der Staatsbürger der 
DDR nicht an den Staatsgrenzen 
enden.
Unter den im StGB genannten Vor
aussetzungen können Ausländer 
nach den Strafgesetzen der DDR 
wegen einer im Ausland begangenen 
Straftat mit Zustimmung oder auf 
Veranlassung des Generalstaatsan
walts strafrechtlich verfolgt werden. 
Zu diesen Straftaten gehören ins
besondere Verbrechen gegen die 
Souveränität der DDR, gegen den 
Frieden, die Menschlichkeit und die 
Menschenrechte sowie Verbrechen 
gegen die DDR.

Gemeingefahr: unmittelbare Gefahr 
für das Leben oder die Gesundheit 
von Menschen oder für bedeutende 
Sachwerte. G. liegt auch vor, wenn 
die lebenswichtige Versorgung der 
Bevölkerung erheblich beeinträchtigt 
ist. Der Begriff der G. wird u. a. in den 
Straftatbeständen der Brandstiftung 
und der Verursachung einer Ka
tastrophengefahr verwendet.

Genehmigung: Zustimmung zur
Durchführung rechtserheblicher 
Handlungen, die in vorgeschriebenen 
Verfahrenswegen erteilt wird. G. 
werden von staatlichen Organen und 
Leitern sowie im Zivilrecht als 
nachträgliche Zustimmung eines 
Dritten zu Verträgen oder sonstigen 
Rechtsgeschäften erteilt.

Genehmigungspflicht: in Gesetzen 
und anderen Rechtsvorschriften aus
gestaltete Verpflichtungen für Bür
ger, Kollektive, Betriebe, Genossen
schaften, staatliche Leiter, Organi
sationen, Einrichtungen, von den je
weils zuständigen Staatsorganen für 
die Herstellung, den Vertrieb, die 
Lagerung usw. von Erzeugnissen

oder die Durchführung von Ver
anstaltungen oder die dauernde, zeit
weilige oder einmalige Ausübung von 
Tätigkeiten eine formgebundene Zu
stimmung zu erhalten. In den jeweili
gen Rechtsvorschriften werden Fest- 
legungen getroffen, welche Voraus
setzungen erfüllt sein müssen, wie 
und an wen Anträge zu stellen sind, 
welche Rechtsfolgen mit der Ertei
lung der Genehmigung oder mit der 
Verletzung von inhaltlichen Bestim
mungen der Genehmigung verbun
den sind. Ohne Vorliegen einer Ge
nehmigung in den gesetzlich gefor
derten Fällen sind Handlungen, die 
genehmigungspflichtig sind, unge
setzlich. Besondere Bedeutung besitzt 
die G. z. B. bei Aus- und Einfuhr von 
Waren (Aus- bzw. Einfuhrgenehmi
gung); bei der Errichtung von Bau
werken (Baugenehmigung); für die 
Herstellung von Druckerzeugnissen 
(Druckgenehmigung); für die Aus
übung bestimmter Berufe (Gewer
begenehmigung); bei Bestimmung 
von Standorten für Gebäude, Ge
bäudekomplexe, Industrieanlagen 
(Standortgenehmigung), aber auch 
bei Aussagen vor Gericht, Staats
anwalt oder Untersuchungsorgan. —> 
А ussagegenehmigung

genossenschaftliches Gemeineigen
tum werktätiger Kollektive: eine der 
Hauptformen des —► sozialistischen 
Eigentums, das gern, der Verfassung 
der DDR unter dem besonderen 
Schutz des Staates und der Gesell
schaft steht. G. G. besteht in allen Pro
duktionsgenossenschaften (LPG, 
GPG, PWF, PGH), Arbeiterwoh
nungsbaugenossenschaften (AWG) 
und Konsumgenossenschaften (KG). 
Gern, der Verfassung der DDR zählen 
zu den Objekten des genossenschaft
lichen sozialistischen Eigentums die 
Geräte, Maschinen, Anlagen, Bauten 
der landwirtschaftlichen, handwerk
lichen und sonstigen sozialistischen
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